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MAHLZEITENDIENST DES  

ALTERSZENTRUM GIBELEICH 
 

Lieferung 
Sie erhalten ein  komplettes   Menu  mit Suppe, Salat oder Dessert   und 
einem Hauptgang (ein Fleisch- oder am Freitag ein Fischgericht),separat 
angerichtet  in  Porzellangefässen   (im Ofen erwärmbar),  eingepackt  in 
einer Wärmebox. Die Mittagessen werden zwischen11.30 Uhr und 12.15 
Uhr bei  Ihnen zu  Hause   angeliefert. Bei  dieser  Gelegenheit  wird  der 
Mahlzeitenbehälter vom vorherigen Z’mittag zurückgenommen. 

 
Menuwahl 
Die  Menupläne  für  2 Wochen  erhalten  Sie  per Post. Von Montag  bis 
Freitag haben Sie die Möglichkeit ein fleischloses Menu zu wählen. Bitte 
haben  Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Menuanpassungen 
machen können.

 
Ihre Angaben 
Von  Ihnen  brauchen  wir  die  genaue  Adresse  und Angaben über All- 
fällige    Besonderheiten,    wie   verschlossene   Haustüren,   Entgegen- 
nahme der Mahlzeit von einer anderen Person o.ä. 

 
Verrechnung 
Das  Mittagessen  von  Montag bis Samstag  kostet  Fr. 17.00, an Sonn- 
und  Feiertagen  Fr. 20.50. Sie  erhalten  anfangs Monat eine Rechnung 
für die Mahlzeiten des vergangenen Monats. 

 
Wünsche/Fragen 
Von    Montag bis Freitag    stehen   Ihnen   die   Mitarbeiterinnen    des 
Sekretariats  Telefon 044/ 829 85 85  zu den üblichen Bürozeiten  gerne 
zur  Verfügung.   Menubestellung,  -änderungen  und  –annullationen  für 
den  jeweiligen Tag müssen  bis spätestens 08.30 Uhr dem Sekretariat  
mitgeteilt sein. 
Samstag/Sonntag  und  an Feiertagen ist das Sekretariat nicht besetzt. 
Die Mitarbeiter/innen  des Restaurant Gibeleich  Telefon 044/ 829 85 33 
helfen Ihnen an diesen Tagen gerne weiter. 
 
Sonstiges 
Bitte   beachten  Sie,  dass  Sie   mindestens 3 Mahlzeiten pro Woche 
beziehen   sollten,   um   von   unserem  Mahlzeitendienst  profitieren  zu 
können.  Defektes  und  fehlendes  Geschirr und Boxen werden dem/der 
Mahlzeitenbezüger/in in Rechnung gestellt.  
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